
 

Anlage 6 
Fachspezifische Anlage für das Fach English Studies: English Language and English Speaking Cultures 
and Literatures 
 
 
In der Fassung vom 21. Oktober 2011 
 
 
1. Ziele des Studiums 
 
Die Studierenden sollen auf der Basis einer vertieften Auseinandersetzung mit Theorieproblemen, For-
schungsmethoden und Erkenntnissen der anglistisch/amerikanistischen Fachwissenschaften die Fähigkeiten 
erwerben, wissenschaftliche Arbeiten aus diesen Wissenschaften kritisch beurteilen zu können, selbstständig 
methodisch reflektierte Problemstellungen zu formulieren und diese in Arbeiten umzusetzen, die dem wissen-
schaftlichen Standard entsprechen. 
 
 
2. Allgemeine Hinweise zum Studium 
 
Für die Teilnahme an den Modulen bzw. an einzelnen Bestandteilen der Module ist die aktive Teilnahme der 
Studierenden konstitutiv. Zur aktiven Teilnahme können gehören: Regelmäßige Anwesenheit und Beteiligung in 
den Veranstaltungen, Vor- und Nachbereitung des Lehrmaterials (z. B. Protokolle, Aufgaben, Vorbereitung/Lek-
türe von Texten) sowie, je nach Veranstaltungsform, die Übernahme von Referaten, Kurz- und Impulsreferaten, 
Präsentationen, Kurzpräsentationen o. ä. Die jeweils geltenden Kriterien aktiver Teilnahme werden zu Beginn 
der zum Modul gehörenden Lehrveranstaltungen in Absprache mit den Studierenden festgelegt. Über die Erfül-
lung der Kriterien der aktiven Teilnahme entscheiden die Lehrenden, ggf. in Abstimmung mit den Modulverant-
wortlichen. 
 
 
3. Teilzeitstudium 
 
Ein Teilzeitstudium im Master-Studiengang „English Studies: English Language and English Speaking‚ Cultures 
and Literatures“ ist möglich. Der Umfang wird im Rahmen von § 4 Abs. 2 MPO auf Antrag des Studierenden im 
Einvernehmen mit einer Fachvertreterin oder einem Fachvertreter der Fakultät Sprach- und Kulturwissenschaf-
ten festgelegt. 
 
 
4. Empfehlungen für das Studium 
 
Sehr gute englische Sprachkenntnisse sind für das Studium unabdingbar. 
 
 
5. Besondere Voraussetzungen 
 
Abschluss eines BA in Anglistik oder eines vergleichbaren Studiengangs, das Nähere regelt die Zulassungsord-
nung.  
 
Bis zur Anmeldung zur Masterarbeit müssen Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache nachgewiesen werden. 
Es wird dringend empfohlen, bis zur Anmeldung der Masterarbeit einen dreimonatigen Aufenthalt im englisch-
sprachigen Ausland absolviert zu haben. Für ein Auslandssemester empfiehlt sich das 3. Semester. Dafür wer-
den bis zu 15 Kreditpunkte im Professionalisierungsbereich anerkannt, Anerkennung im Fachanteil des Masters 
erfolgt nach Absprache abhängig vom Einzelfall.  
 
 



 

6. English Studies 
 

Modulbezeichnung Modul- 
typ 

Art und Menge der 
Lehrveranstaltungen 

KP Art und Anzahl der Modulprüfungen 

MM 1  
English Literatures 

Wahl-
pflicht 

1 SE 
1 Ü (Sprachpraxis) 
1 Projekt 

15 1 Hausarbeit oder  
1 Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder  
1 Portfolio oder  
1 Poster mit schriftlicher Ausarbeitung: 60 %; 
Ü: Portfolio: 20 %;  
Projekt: Dokumentation oder Bericht: 20 % 

MM 2  
American/British Studies 
 

Wahl-
pflicht 

1 SE 
1 Ü (Sprachpraxis) 
1 Projekt 

15 1 Hausarbeit oder  
1 Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder  
1 Portfolio oder  
1 Poster mit schriftlicher Ausarbeitung: 60 %; 
Ü: Portfolio: 20 %;  
Projekt: Dokumentation oder Bericht: 20 % 

MM 3  
Language and Society  

Wahl-
pflicht 

1 SE 
1 Ü (Sprachpraxis) 
1 Projekt 

15 1 Hausarbeit oder  
1 Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder  
1 Portfolio oder  
1 Poster mit schriftlicher Ausarbeitung: 60 %; 
Ü: Portfolio: 20 %;  
Projekt: Dokumentation oder Bericht: 20 % 

MM 5 
Linguistics and Cogni-
tion 

Wahl-
pflicht 

1 SE 
1 Ü (Sprachpraxis) 
1 Projekt 

15 1 Hausarbeit oder  
1 Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder  
1 Portfolio oder  
1 Poster mit schriftlicher Ausarbeitung: 60 %; 
Ü: Portfolio: 20 %;  
Projekt: Dokumentation oder Bericht: 20 % 

  
MM 1 / MM 2 / MM 3 /  
MM 5 
 

Wahl-
pflicht 

1 SE 
1 Ü (Sprachpraxis) 
1 Projekt 

15 1 Hausarbeit oder  
1 Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder  
1 Portfolio oder  
1 Poster mit schriftlicher Ausarbeitung: 60 %; 
Ü: Portfolio: 20 %,  
Projekt: Dokumentation oder Bericht: 20 % 

Fakultätsmodul Pflicht variiert je nach  
gewähltem Modul  
(siehe Anlage 14) 

15 1 Prüfungsleistung  
1 Hausarbeit oder  
1 Portfolio oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Referat inkl. schriftlicher Ausarbeitung oder  
1 fachpraktische Prüfung oder  
1 Seminararbeit oder  
1 Posterpräsentation oder  
1 Internetprojekt oder andere Prüfungsform  

Professionalisierungsbe-
reich 

Pflicht Variiert je nach ge-
wähltem Modul 
(siehe Anlage 15) 

15 variiert je nach gewähltem Modul 
(siehe Anlage 15) 

Abschlussmodul Pflicht Abschlussarbeit  
mündliche Prüfungs-
gespräch 
Seminar/Kolloquium/ 
Directed Study 

24 
3 
 
3 

Abschlussarbeit (80 %) 
mündliche Prüfungsgespräch (20 %) 

Gesamt   120  
 
Insgesamt sind aus den Mastermodulen MM 1 bis MM 3 und MM 5 vier Module mit je 15 KP zu wählen.  
 
Dabei müssen aus MM 1 bis MM 3 und MM 5 zwei verschiedene Module ausgewählt werden (30 KP). 
 
Die restlichen 30 Kreditpunkte (d. h. 2 Module) können frei zusammengestellt werden und können damit zur 
Schwerpunktbildung, aber auch für eine größere Breite des Studiums genutzt werden. Bei der Schwerpunktbil-
dung müssen sich die Studierenden von den betreffenden Lehrenden formlos bestätigen lassen, dass sich die 
Inhalte der Modulveranstaltungen wesentlich von den Inhalten bereits belegter Veranstaltungen des Moduls 
unterscheiden. 
 
 



 

Die sprachpraktischen Übungen begleiten die fachspezifischen Module. Die Leistungsüberprüfung erfolgt durch 
kleinere Einzelleistungen, die in einem Portfolio zusammengefasst werden. 
 
Für das Abschlussmodul sind 30 Kreditpunkte vorgesehen. Abschlussmodule werden für die Fachkomponenten 
englische/amerikanische Literaturwissenschaft, englische/amerikanische Kulturwissenschaft und Sprachwissen-
schaft angeboten. Ein Abschlussmodul besteht aus einem Kolloquium, das die Studierenden befähigen soll, 
eine Fragestellung aus einer anglistischen Fachkomponente nach wissenschaftlichen Maßstäben zu entwickeln, 
oder aus einer Directed Study mit demselben Ziel. Für das Kolloquium oder die Directed Study sind 3 Kredit-
punkte, für die Masterarbeit sind 24 Kreditpunkte vorgesehen.  
 
Die Masterarbeit wird in englischer Sprache abgefasst.  
 
Ausgehend von einem detaillierten Entwurf des Forschungsvorhabens für die Masterarbeit (Gliederung, Theo-
rie, Hypothesen, Vorhersagen, Literatur) erfolgt die Überprüfung der fachwissenschaftlichen Kompetenzen der 
oder des Studierenden in einem Prüfungsgespräch. Das Prüfungsgespräch (3 KP) dauert 60 Minuten und wird 
auf Englisch geführt. 
 
 
7. Regelungen zu den Veranstaltungsformen und Prüfungsleistungen 
 
Ein Portfolio enthält zwei bis fünf kleinere Einzelleistungen. 
 
Schriftliche oder mündliche Leistungen in den Modulen sollen auf Englisch erbracht werden. 
 
Sofern die in Papierform einzureichenden Prüfungsleistungen auf elektronischen Dokumenten oder Dateien basie-
ren, ist neben der Druckfassung auch eine inhaltsidentische elektronische Fassung in einem gängigen Dateiformat 
einzureichen. Als Prüfungsleistung gilt jedoch nur die eingereichte Papierfassung.  
 
Ein Projekt beinhaltet eine eigenständige, empirische Arbeit, deren inhaltliche oder methodische Fragestellung 
aus der Veranstaltung entwickelt wird. 
 
Directed Study ist eine Veranstaltungsform, in der Studierende im regelmäßigen Dialog mit den Lehrenden ihrer 
Wahl eigenständige Rechercheprojekte konzipieren und durchführen. Ein regelmäßiger Austausch über Fort-
schritte und Ergebnisse (in der Regel im zweiwöchigen Rhythmus) ist sicherzustellen. 
 
Die Mastermodule sind in der Regel einsemestrig.  
 


